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1. Aufgabenstellung 
 

Das Architekturbüro Müller + Partner plant für den Auftraggeber den Neubau 

eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob 

Eck innerhalb des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Einzelhan-

del an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck nördl ich der 

Tutt l inger Straße am westl ichen Ortsrand von Neuhausen ob Eck. Der La-

geplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  d ieser Immissions-

prognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Ausschnit t  

aus dem Katasterplan des LUBW in der Anlage 1.2  zu dieser Immissions-

prognose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft des 

Edeka-Marktes außerhalb des Bebauungsplanes wirken die Geräusche, aus-

gehend von dem Betr ieb des geplanten Neubaus eines Edeka-Lebensmittel-

markt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck innerhalb des in Aufstel-

lung befindlichen Bebauungsplanes „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  

der Gemeinde Neuhausen ob Eck ein. Hierzu zählen insbesondere die Ge-

räusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Ent ladung der Lkw und des zu-

zurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der ma-

schinentechnischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Eine im Sinne der TA-Lärm immissionsrelevante Vorbelastung anderer ge-

werblicher Betr iebe, die die geltenden Immissionsr ichtwerte an den gewähl-

ten Immissionsorten um weniger als 6 dB unterschreiten, muss bei der Im-

missionsprognose im Rahmen der immissionsschutzrecht l ichen Beurtei lung 

berücksicht igt werden. 

 

Seitens der Genehmigungsbehörde und im Rahmen des aufzustel lenden Be-

bauungsplanes der Gemeinde Neuhausen ob Eck wird eine Immissionsprog-

nose gefordert,  in der die Geräuschemissionen des geplanten Neubaus ei-

nes Edeka-Lebensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck 

prognostiz iert  und unter Berücksicht igung der Vorgaben der TA-Lärm beur-

tei lt  werden. Überschreiten diese rechner isch prognost izierten Beurtei lungs-

pegel an den gewählten Immissionsorten die geltenden Immissionsr icht-

werte der TA-Lärm, sind baul iche und/oder organisator ische Maßnahmen 

festzulegen, die eine Einhaltung der Vorgaben der TA-Lärm gewähr leisten. 
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Zur Beurtei lung der Geräuschimmissionen durch den Betr ieb der zu beurtei-

lenden  Anlage wird folgende Vorgehensweise gewählt:  

 

-  Ortsbesicht igung des Standortes mit Aufnahme der Schal lausbreitungs-

bedingungen sowie überschlägige Ermit t lung der Vorbelastung durch 

Geräusche weiterer bestehender gewerbl iche Fremdanlagen an den ge-

wählten maßgebl ichen Immissionsorten.  

 

-  Erstel lung eines digi talen, dreidimensionalen Geländemodel ls des Un-

tersuchungsbereichs mit Berücksicht igung der Topograf ie des Geländes, 

Gebäuden und ortsfester Anlagen. 

 

-  Ermitt lung der Geräuschemissionen der einzelnen Anlagen, Tätigkeiten 

und Fahrbewegungen und Betr iebsweise auf dem Betr iebsgrundstück 

der zu bewertenden Anlage auf der Grundlage vorl iegender Untersu-

chungsergebnisse, Literatur- und Herstel lerangaben sowie Erfahrungs-

werten.  

 

-  Einarbeitung der Geräuschquel len des Betr iebs in das Geländemodel l 

und rechner ische Ermitt lung der Geräuschimmissionen al ler Betr iebsvor-

gänge auf dem Betr iebsgrundstück an den Immissionsorten, auf der Ba-

sis der Emissionswerte an einem Tag maximaler Auslastung, durch eine 

Schal lausbreitungsrechnung nach DIN ISO9613-2 (detai l l ierte Berech-

nung).  

 

-  Beurtei lung der Geräuschsituat ion an den einzelnen Immissionsorten 

nach TA-Lärm. 

 

Im Rahmen der Untersuchung wird auf unter Nummer 3 genannten Grundla-

gen zurückgegrif fen. 
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2. Örtliche Situation 

 

Das Betr iebsgrundstück, auf dem der Neubau eines Edeka-Lebensmittel-

markt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck erfolgt,  bef indet s ich 

nördlich der Tutt l inger Straße am westl ichen Ortsrand von Neuhausen ob 

Eck. Die Erschl ießung des Pkw-Parkplatzes der Kunden der nach TA-Lärm 

zu bewertenden Anlage erfolgt nach den vor l iegenden Planunterlagen von 

Süden über die Tutt l inger Straße und eine von dort nach Norden führende 

noch zu bauende Erschl ießungsstraße. Die anl iefernden Lkw fahren eben-

fal ls von Süden über die Tutt l inger Straße und eine von dort nach Norden 

führende noch zu bauende Erschließungsstraße west l ich an dem Marktge-

bäude vorbei und fahren dann an der Nordfassade rückwärts auf das Be-

tr iebsgelände nach Osten rückwärts in den Ladebereich und werden im Be-

reich der Nordfassade an der Andockstat ion mit Vordach ent laden. Die Lkw 

verlassen das Betr iebsgrundstück wieder über die Zufahrt nach Westen und 

die Erschl ießungsstraße nach Süden auf die Tutt l inger Straße.  

 

Im gesamten Umkreis der Nachbarschaft des Bauvorhabens stehen Ge-

bäude, die zu Wohnzwecken und teilweise gewerbl ich genutzt werden. Es 

ist zu prüfen, ob in der Nachbarschaft des Bauvorhabens weitere gewerbl ich 

genutzte Flächen als Vorbelastung vorhanden sind, welche im Sinne der TA-

Lärm immissionsrelevant sein können.  

 
Die umliegende bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen ist  

ein- bis 3-geschossig, tei lweise mit Dachgeschoss.  

 

Der geplante Standort,  der nach TA-Lärm zu beurteilenden Anlage, ist dem 

Lageplan in der Anlage 1.1  und Ausschnit t  aus dem Katasterplan in der 

Anlage 1.2 zu entnehmen. Diese Pläne bi lden die Grundlage für die Dar-

stel lung des dreidimensionalen digitalen Gelände- und Gebäudemodel ls (Si-

mulat ionsmodell) ,  das dem Lageplan in der Anlage 2  zu dieser Immissions-

prognose entnommen werden kann. In der Anlage 2  s ind auch die Immissi-

onsorte gekennzeichnet, für die nachfolgend die Geräuschimmissionen 

prognostiz iert  werden. 
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Den nachfolgenden Untersuchungen l iegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
-  Lageplan des Bauvorhabens, Anlage 1.1  

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan der LUBW, Anlage 1.2  

 
-  Ansichten und Schnit te Bestand und Grundriss des Bauvorhabens, An-

lage 1.3ff  

 
-  Ausschnit t  aus dem geltenden Flächennutzungsplan, Anlage 1.4 

 
-  Rechtskräft ige Bebauungspläne Gemeinde Neuhausen ob Eck 

 
-  Angaben zur Nutzung des Edeka-Lebensmittelmarktes vom Planer und 

Betreiber 

 
-  Bebauungsplan in Aufstel lung: „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  

der Gemeinde Neuhausen ob Eck, Anlage 1.5  

 
 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Folgende schal ltechnische Normen und Richt l in ien l iegen der Beurtei lung 

zugrunde: 

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der letztgült igen Fas-

sung 

 
[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist   
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[4] TA-Lärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm), vom 26. August 

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[7] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 

 
[8] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Jul i 2023 

 
[9] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Schal ltechni-

sche Orient ierungswerte für die städtebaul iche Pla-

nung, 7-2023 

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018  

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[12] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[13] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
 
[14] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 
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[15] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 
 
[16] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 
[17] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im Freien, 

März 1997 

 
[18] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schallquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
[19] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwänden 

an Straßen, September 2008 

 
[20] Heft 3 Technischer Ber icht:  Lkw-Studie: zur Untersuchung der 

Geräuschemissionen durch logist ische Vorgänge von 

Lastkraftwagen, Hessisches Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie, 2024 

 
[21] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von Frachtzen-

tren, Ausl ieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft 192, November 1995 

 
[22] Heft Nr. 275 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen von Tankstel len, August 1999 

 
[23] Heft Nr. 116 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emissionen von Tankstel len, Februar 1991 

 
[24] Heft Nr. 136 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Selbstbedienungswaschanla-

gen, Oktober 1992 

 
[25] Heft Nr. 73 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Autowaschanlagen und deren 

Nebeneinr ichtungen, Februar 1988  
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[26] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Ent ladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen, Ausgabe 2000 

 
[27] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissionen 

 lärmstudie aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 

sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schr if ten-

reihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft  

89, 6. Ausgabe 2007 inklusive Ergänzung 03.2025 

 
[28] LAI Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017  

 
[29] Daga 2017 Schal lpegelanalyse von Be- und Ent ladevorgängen mit 

Palettenhubwagen und beladener Palette bei Lkw-Lo-

gist ikzentren, Ausgabe 2017 

 
[30] Daga 2017 Untersuchung der Geräuschemissionen durch Ladevor-

gänge in Ladezonen von Discountern sowie an Wech-

selbrückenabstel lp lätzen von Logist ikunternehmen, 

Ausgabe 2017 

 
[31]  Bachelorarbeit  Hochschule Mittweida, Evaluierung der 

in der Bayer ischen Parkplatzlärmstudie (6. überarbei-

tete Auflage) genannten mitt leren Maximalpegel für die 

beschleunigte Abfahrt und das Türenschlagen von Pkw 

sowie Ableitung eines Handlungsleit fadens für die Ver-

wendung dieser Daten in Schal l immissionsprognosen, 

Herr Kar l Wolf,  Ausgabe 2021 

 
[32] Österreichischer Arbeitsr ing für Lärmbekämpfung, Fo-

rum Schall,  Emissionsdatenkatalog 12/2023 

 
[33] Heft 42-2000 - Integrat ion von Verkehrsplanung und 

räumlicher Planung Tei l 2: Abschätzung der Verkehrs-

erzeugung Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff,  Wiesbaden, 

2005  
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[34] Handbuch Geräuscharme Logist ik, Fraunhofer IML, 

2024 

 

[35] Österreichischer Arbeitsr ing für Lärmbekämpfung, Fo-

rum Schall,  Praxislei t faden Schalltechnik in der Land-

wirtschaft 2013 

 

 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  Immissionsrichtwerte 

 

Die der Immissionsprognose zugrunde gelegte Schutzbedürft igkeit  der Ge-

bäude mit schutzbedürft igen Räumen kann dem folgenden Bild 1  entnom-

men werden. 

 

Bi ld  1 :   Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung der  zugrunde  

gelegten Schutzbedür f t i gke i t   
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Außerhalb des Plangebiets: 

Die bestehenden Bebauung in der Nachbarschaft der zu bewertenden An-

lage in der Gemeinde Neuhausen ob Eck kann aufgrund der rechtskräft igen 

Bebauungspläne südlich der Tutt l inger Straße und  der Inaugenscheinnahme 

vor Ort sowie als weitere Erkenntnisquel le dem Ausschnit t  aus dem Flächen-

nutzungsplan in der Anlage 1.4  bezügl ich der Schutzbedürft igkeit  vergleich-

bar einem Al lgemeinen Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVO bzw. vergleich-

bar einem Dorfgebiet (MD) nach §5 BauNVO und einem Mischgebiet (MI) 

nach §6 BauNVO, bei der Immissionsprognose berücksicht igt werden. Damit  

sol len die Geräusche, die durch die Nutzung des Edeka-Lebensmittelmark-

tes entstehen, folgende Immissionsr ichtwerte nach TA-Lärm nicht über-

schreiten:  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
-  Dorfgebiet (MD) §5 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
Innerhalb des Plangebiets: 

Nach §50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „Bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-

gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädl iche Umweltein-

wirkungen … auf die ausschl ießl ich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

den Gebiete sowie auf sonst ige schutzbedürft ige Gebiete, insbesondere öf-

fent l ich genutzte Gebiete, …, Freizeitgebiete … und öffent l ich genutzte Ge-

bäude, so weit  wie mögl ich vermieden werden. ….“ 

 

Die Bundesregierung erlässt nach §43 bzw. §48 Bundesimmissionsschutz-

gesetzes Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschr if ten, nach denen die 

Verkehrslärmeinwirkungen zu berechnen und zu beurteilen sind.  
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Nach §41 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „(1) Bei dem Bau oder 

der wesentl ichen Änderung öffent l icher Straßen sowie von Eisenbahnen, 

Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen ist unbeschadet des § 50 si-

cherzustel len, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind.  

 

(2) Absatz 1 gi lt  n icht,  soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Ver-

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.“ Diese Vorgabe 

der Beurteilung des Verkehrslärms wird auf Bewertung der auf das Plange-

biet einwirkenden Verkehrsgeräusche übertragen. 

 

Verkehrslärm: 

Dem Plangebiet wird aufgrund der vor l iegenden Unter lagen und der Fest-

setzung der Nutzungsschablone als Sondergebiet „Großflächiger Einzelhan-

del -  Lebensmittel“  vergleichbar nach §6 BauNVO die Schutzbedürft igkeit  

eines Mischgebiets (MI) zugeordnet. Es sol l aus schal ltechnischer Sicht un-

tersucht und bewertet werden, ob das Plangebiet ohne zusätzliche Schal l-

schutzmaßnahmen mit der angesetzten Schutzwürdigkeit  vergleichbar ei-

nem Mischgebiet als Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel - Lebens-

mittel“ ausgewiesen werden kann bzw. welche Schal lschutzmaßnahmen er-

forderl ich sind. Zur Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse kön-

nen folgende Schal lschutzmaßnahmen ergrif fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen und den 

Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plangebietes 

unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schal lschutzmaßnahmen wie z. B. Schal lschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen bei Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schal lschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen) 

 
Bei der städtebaul ichen Planung gibt es für die im Bebauungsplan „Einzel-

handel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck genann-

ten Schutzbedürft igkeit  vergleichbar der Gebietseinstufung Mischgebiet  



 Seite 13 v. 56 
 IMMISSIONSPROGNOSE   25.1105 

 05.03.2026 
 
 
 

nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 folgende schal ltechnischen Orientierungs-

werte (SOW): 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 (50) dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll  der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öffent l icher Be-

tr iebe gelten. Der höhere Wert gilt  danach für die Geräuscheinwirkung des 

öffent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms. Die Einhaltung oder Un-

terschreitung der schalltechnischen Orient ierungswerte (SOW) ist wün-

schenswert,  um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbun-

dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbeläst igung zu erfül len. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, be-

stehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orient ie-

rungswerte oft  nicht einhalten.  

 

Eine eventuell erforderl iche Schal lpegelminderung sol l entsprechend der 

heranzuziehenden Lärmschutzsystemat ik des Bundesimmissionsschutzge-

setzes in erster Linie durch akt ive Schallschutzmaßnahmen herbeigeführt 

werden, da nur diese in der Lage sind auch den Außenwohnbereich ange-

messen zu schützen. 

 

Geräusche, die auf die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die nach 

Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschreitungen 

der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwegen ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen erschließen sich i.S.d. Te-

nors der Rechtsprechung bis zu den geltenden Immissionsgrenzwerten 

(IGW) der 16. BImSchV einer angemessenen Abwägung.  

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  64 dB(A) 

 nachts =  54 dB(A) 

 
Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau oder 

wesentl icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betroffenen 

Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte  



 Seite 14 v. 56 
 IMMISSIONSPROGNOSE   25.1105 

 05.03.2026 
 
 
 

vorrangig Anspruch auf akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht aus-

reicht bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf passiven Lärmschutz 

haben. 

 

Wenn akt ive Schallschutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mögl ich sind, s ind für die geplante Bebauung passive Lärmschutzmaßnah-

men nach DIN 4109-1, 2018, abhängig von der Nutzung der Räume, festzu-

setzen.  

 

Gewerbelärm, landwirtschaftl icher Lärm: 

Bei der Ermitt lung und Bewertung der Geräuscheinwirkungen auf das Plan-

gebiet von gewerblicher Anlagen  s ind neben den Anforderungen der DIN 

18005, siehe oben unter Verkehrslärm, auch die die immissionsschutzrecht-

l ichen Anforderungen der TA-Lärm zu berücksicht igen. Dabei gelten am 

Tage folgende Beurtei lungszeiten:  

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für  Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Entgegen den Orientierungswerten der DIN 18005, bei der in der Nachtzeit  

eine Beurtei lungszeit  von 8 Stunden gi lt ,  muss nach TA-Lärm in der Nacht 

die für die Lärmimmissionen ungünstigste Stunde betrachtet werden. 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm betragen für gewerbl iche Geräusche.  

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
Die Immissionsr ichtwerte sind durch die von fremden gewerbl ichen Anlagen 

außerhalb des Plangebiets vor zu öffnenden Fenstern von schutzbedürft igen 

Räumen im Sinne der DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.16 (Aufenthaltsräume) 

innerhalb des Plangebiets „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  der Ge-

meinde Neuhausen ob Eck zwingend einzuhalten. Die TA-Lärm kommt in 

den der Bauleitplanung nachfolgenden Objektgenehmigungsverfahren zur  
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Anwendung, so dass eine Planung nur vollziehbar bleibt,  soweit s ie im Vor-

grif f  bereits diese Richtwerte angemessen berücksicht igt.  Diess gi lt  insbe-

sondere im vor l iegenden Fal l eines Bebauungsplans.  

 

In Ermangelung entsprechender Verordnungen zur Beurteilung der Einwir-

kung der Geräusche die von landwirtschaft l ichen Betr iebsstätten ausgehen 

wird hier auch die TA-Lärm als weitere Erkenntnisquelle zu Grunde gelegt.  

 

 

3.4 Schalltechnische, gewerbliche Vorbelastung gemäß TA-Lärm 

 

Im näheren und weiteren Umfeld des geplanten Neubaus eines Edeka-Le-

bensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck befinden sich 

weitere gewerbl iche und landwirtschaft l iche Betr iebsf lächen, die im Sinne 

der TA-Lärm an den gewählten Immissionsorten immissionsrelevant sein 

können und daher als Vorbelastung berücksicht igt werden müssen. Hierbei 

wird unterschieden in den Tag- und den Nachtzeitraum sowie die Lage der 

Immissionsorte zu der zu bewertenden Anlage.  

 

-  Gärtnerei Dangel,  Tutt l inger Straße 43 

- Landwirtschaft l icher Betr ieb, Nordstraße 4 

 

Die gewerbl iche Schal labstrahlung des Betr iebes kann im Rahmen der hier  

zu bewertenden Anlage nach TA-Lärm und des Bebauungsplanes „Einzel-

handel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck nicht im 

Detail untersucht werden. Ziel ist  es eine konservat ive, sichere Planung zu 

erstel len, die die Belange der bestehenden Betr iebe berücksicht igt.   

 

Es wird daher die Grundstücksf läche der beiden Betr iebe mit einem nach 

derzeit iger Festsetzung der schutzbedürft igen Bebauung (siehe obiges Bi ld 

1) mit einer maximalen f lächigen Schall le istung (IFSP = immissionsrelevan-

ter, f lächenbezogener Schal l le istungspegel) wie folgt belegt. Dabei wird die 

Systematik der TA-Lärm mit dem im Nachtzeitraum geltenden 15 dB ger in-

gerem Immissionsr ichtwert gegenüber dem Tagzeitraum berücksicht igt.  
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-  Gärtnerei Dangel,  Tutt l inger Straße 43 

 IFSP tags 65 dB(A)/m² 

 IFSP nachts 50 dB(A)/m² 

 
-  Landwirtschaft l icher Betr ieb, Nordstraße 4 

 IFSP tags 65 dB(A)/m² 

 IFSP nachts 50 dB(A)/m² 

 

Um eine Einordnung der Höhe der IFSP zu ermögl ichen sei erwähnt, dass 

nach DIN 18005, Nummer 5.2.3 für Gewerbegebiete ein IFSP tags von 60 

dB(A) und nachts von IFSP = 45 dB(A) anzusetzen ist.  Für Industr iegebiete 

l iegt der IFSP 5 dB höher. Die hier getroffene Annahme, dass die bestehen-

den Betr iebe die geltenden Immissionsrichtwert in der Nachbarschaft vol l-

ständig ausschöpfen l iegt deut l ich auf der sicheren Seite.  

 

Die berechnete schal ltechnische gewerbl iche Vorbelastung kann dem fol-

genden Bild 2  für den Tagzeitraum  und dem Bild 3  für den Nachtzeitraum-

entnommen werden. 
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B i ld  2 :   Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung der  Beurte i lungspegel  

der  schal l technischen Vorbelastung im Tagzei t raum.  
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Bi ld  3 :   Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung der  Beurte i lungspegel  

der  schal l technischen Vorbelastung im Nachtze i t raum.  

 

Die gewerbliche Zusatzbelastung des Neubaus eines Edeka-Lebensmittel-

markt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck kann die geltenden Im-

missionsr ichtwerte der TA-Lärm an al len Immissionsorten in der Nachbar-

schaft des Betr iebsgeländes nicht vol l ausschöpfen, da die Vorbelastung 

den geltenden Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von tags IRW = 60 

dB(A) bzw. für ein Allgemeines Wohngebiet von tags  IRW = 55 dB(A) an 

einigen Immissionsorten aufgrund der auf der deutl ich sicheren Seite l ie-

genden Annahme der gewerbl ichen immissionsrelevanten Vorbelastung 

nicht um mindestens 6 dB unterschreitet.  Die in dieser Immissionsprognose 

zu bewertende Anlage (Zusatzbelastung) sol l daher den geltenden Immissi-

onsrichtwert im Tag- und Nachtzeitraum in Summe mit der vorhandenen Vor-

belastung unter Beachtung der Nummer 3.2.1 der TA-Lärm nicht unzulässig 

überschreiten.   
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Generel l ist  eine gewerbl iche Anlage zulässig, wenn die Summe der auf den 

maßgebl ichen Immissionsort einwirkenden Beurteilungspegel al ler gewerb-

l ichen Anlagen den geltenden Immissionsrichtwert nicht überschreitet.  

 

 

3.5 Weitere Vorgaben der TA-Lärm 

 

Der Beurtei lung nach TA-Lärm liegen am Tage folgende Beurtei lungszeiten 

zu Grunde: 

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  Nachts 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, ungünstigste Stunde 
 
Nach TA-Lärm Nummer 6.1, letzter Absatz, dürfen Spitzenpegel die gelten-

den Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm Nummer 6.1 im Tagzeitraum um bis 

zu 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) überschreiten. 

 

Im Hinbl ick auf den durch den Betr ieb des EDEKA-Marktes hervorgerufenen 

Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der TA-Lärm fol-

gende Betrachtung erforderl ich. Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf  

öffent l ichen Verkehrsf lächen, in einem Abstand von bis zu 500 Metern von 

dem Betr iebsgrundstück, sol len in den Gebieten c bis g nach Punkt 6.1 der 

TA-Lärm durch Maßnahmen organisator ischer Art so weit  wie möglich ver-

mindert werden, soweit  

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 
Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TA-Lärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs so weit  wie 

mögl ich vermindert werden.  
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Zuschlag für Ton- und Informationshalt igkeit :  

Für die Tei lzeiten, in denen in den zu beurtei lenden Geräuschimmissionen 

ein oder mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informa-

t ionshalt ig ist,  ist  je nach Auffäl l igkeit  ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzu-

setzen. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vorl iegen, ist von 

diesen auszugehen. Die Tonhalt igkeit  eines Geräusches kann auch mess-

technisch bestimmt werden (DIN 45681). 

 

Zuschlag für Impulshaltigkeit:  

Bei Prognosen ist für  die Teilzeiten, in denen das zu beurtei lende Geräusch 

Impulse enthält ,  je nach Störwirkung ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzuset-

zen. Fal ls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vor l iegen, ist von 

diesen auszugehen. Bei Geräuschimmissionsmessungen ergibt sich der Im-

pulszuschlag KI für die jewei l ige Tei lzeit  aus der Dif ferenz der nach dem 

Takt-Maximalpegelverfahren gemessenen Mittelungspegel und den äquiva-

lenten Dauerschallpegeln: K I  = LA FT e q  -  LA e q  [dB] 

 

Meteorologiekorrektur Cm et:  

Die verschiedenen Witterungsbedingungen sind gemäß DIN ISO 9613-2,  

Gleichung 6 durch die Meteorologiekorrektur Cm et  zu berücksicht igen. Es 

wird ein Langzeit-Beurtei lungspegel gebildet,  welcher die Windrichtungsver-

tei lung berücksicht igt.  Das Cm e t  wird vom berechneten Mittelungspegel (er-

mittelt  für schal lausbreitungsgünst ige Witterungsverhältnisse) abgezogen. 

Bei Abständen bis zu 100 m ist die Meteorologiekorrektur in der Regel gleich 

Null.  Korrekturwerte von 3 dB werden nur selten überschr it ten. Die Korrektur 

(Verminderung des Beurtei lungspegels) ist  um so größer, je geringer der 

Zeitanteil während eines Jahres ist,  in dem das Anlagengeräusch am Immis-

sionsort ohne wesentl iche Abschwächung durch Witterungseinf lüsse ein-

wirkt.  Die Meteorologiekorrektur Cm e t  wird nicht angewendet, es wird immer 

in Richtung des Immissionsortes von der Schal lquel le aus mit Mitwind ge-

rechnet.  

 

Seltene Ereignisse:  

Die TA Lärm definiert  seltene Ereignisse als besondere Vorkommnisse, die 

an nicht  mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 

an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden statt f in-

den. Hierfür s ind höhere Immissionsr ichtwerte festgelegt. Sie betragen  
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außerhalb von Industr iegebieten außen tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). 

Kurzzeit ige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte in Gewerbe-

gebieten tags/nachts um maximal 25 / 15 dB(A) und in al len anderen Gebie-

ten tags/nachts um maximal 20 / 10 dB(A) überschreiten.  

 

Ausnahmeregelung für Notsituationen:  

Soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffent l iche Sicherheit  und Ord-

nung oder zur Abwehr eines betr iebl ichen Notstandes erforderl ich ist,  dürfen 

die Immissionsr ichtwerte überschr it ten werden. Ein betr iebl icher Notstand 

ist ein ungewöhnliches, nicht voraussehbares, vom Wil len des Betreibers 

unabhängiges und plötzl ich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines un-

verhältnismäßigen Schadens mit s ich br ingt.  

 

 

3.6 Gewerbliche Geräuscheinwirkung auf das Plangebiet 

 

Wie unter Nummer 3.4 beschr ieben wirkt keine immissionsrelevante gewerb-

l iche, schal ltechnische Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm auf das Plange-

biet „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob 

Eck ein. Es kann daher ebenfal ls die Aussage getroffen werden, dass von 

im Sinne der DIN 18005, Beiblatt  1 und der TA-Lärm keine schädlichen Ge-

räuscheinwirkungen auf das Plangebiet „Einzelhandel an der Lenzinger 

Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck einwirken. An dem maßgebl ichen 

Immissionsort an der südl ichen Baugrenze innerhalb des Plangebiets „Ein-

zelhandel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck wir  

der geltende Immissionsrichtwert der TA-Lärm (identisch mit dem SOW der 

DIN 18005, Beiblatt  1) vergleichbar der Schutzbedürft igkeit  eines Mischge-

biets von  

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 
 
im Tag- und Nachtzeitraum um mindestens 5 dB unterschrit ten. Aufgrund 

der großen Entfernung zu denen im Westen gelegenen gewerbl ichen Flä-

chen von mindestens 450 Metern sind diese als nicht immissionsrelevant im 

Sinne der TA-Lärm zu bewerten. Es sind daher keine akt iven Schal lschutz-

maßnahmen zu prüfen oder zu ergreifen.   
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4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen wer-

den in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell  (Simulat ionsmodel l)  

eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden 

Schal lemissionen auf die umliegende Bebauung mit schutzbedürft igen Räu-

men prognost iz iert .  Der Immissionsprognose werden die Öffnungszeiten von 

07.00 Uhr bis 21.30 Uhr einschl ießl ich der Betr iebszeiten al ler maschinen-

technischen Anlagen von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünstigsten 

Stunde im Nachtzeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr zugrunde gelegt.  

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital is ierte Geländemodel l (Simulat ionsmodel l)  in 

Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es werden im Detail unter  anderem fol-

gende die Immissionsprognose beeinf lussende Parameter berücksicht igt.   

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiesen- und Grünf lächen) oder 

ref lekt ierend (Asphalt ,  Pf lasterbelag))  

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe 

-  Wände, Wälle, Geländebrüche 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  

 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet. Grundlage für die Immissionsprognose ist 

das digital is ierte, dreidimensionale Geländemodel l,  das dem Lageplan in 

Anlage 2  entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, 

dass die in der Umgebung des geplanten Bauvorhabens angrenzend Bebau-

ung welche abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  in das dreidimensionale,  

digitale Geländemodel l (Simulat ionsmodell)  eingearbeitet wurde.  
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Bi ld  4 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 
 

4.2 Gewerbelärm Lebensmittelmarkt 

 

In dem Lageplan des digital is ierten, dreidimensionalen Geländemodells (Si-

mulat ionsmodell)  in Anlage 2  wird die gewerbl iche Geräuschabstrahlung 

durch den Lebensmit telmarkt mit folgenden Schal lquellen dargestellt :  

 
-  Fahren, Parken Kunden und Mitarbeiter-Pkw, 

-  Anlieferung Fahren und Parken Lkw, 

-  Ent- und Beladen Lkw, 

-  Luftgekühlte Kondensatoren Kälteanlagen, Wärmepumpe, 

-  Lüftungs- und Kl imaanlagen  

-  Müllbehälter,  

-  Papierpresscontainer. 

 
Der Immissionsprognose werden die Öffnungszeiten von 07.00 Uhr bis 21.30 

Uhr einschließlich der Betr iebszeiten al ler maschinentechnischen Anlagen 

von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünst igsten Stunde im Nachtzeit-

raum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr zugrunde gelegt.  
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4.2.1 Parkieren Pkw  

 

Kundenstellplätze: 

Die Schal lemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [27] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquel len betrachtet.  Für die Berechnung wird die Gesamtf läche der 

Parkplätze programmintern in hinreichend kleine Teilf lächen aufgetei lt .  Die 

Immissionsberechnung wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie 

[27] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit 

folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [27]) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

f = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Verkaufsf läche 

 

Pkw-Stel lplätze Kunden: 

Kp A  = 3 dB(A) Pkw-Parkplatz an Einkaufsmarkt 

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 0 dB(A) Fahrgassen Parkplatz Asphaltbelag 

 

Da bei dem zusammengefassten Verfahren aufgrund der Parkplatzgröße das 

Ergebnis verfälscht würde (gehäufte Pkw-Bewegungen im Ein- bzw. Aus-

fahrtsbereich würden nicht berücksicht igt),  wird hier das getrennte Verfah-

ren verwendet. Die Fahrbewegungen werden gesondert auf die Fahrgassen 

antei l ig der angeschlossenen Stel lp lätze vertei lt .  Die Geräusche der Fahr-

bewegungen werden auf Vorgabe der Parkplatzlärmstudie nach RLS90 mit 

Asphaltbelag und einer Geschwindigkeit  von 30 km/h berechnet. Aufgrund 

des mögl ichen Parkplatzsuchverkehrs werden bei den Fahrbewegungen ein 

20%-tiger Aufschlag zu den berechneten Parkierungsbewegungen bei der 

Immissionsprognose berücksicht igt.   
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Statt  der Standardeinkaufswagen auf Asphalt  können auch lärmarme Ein-

kaufswagen, z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt auf ebe-

nem Pflasterbelag zum Einsatz kommen. Aus schalltechnischer Sicht sind 

nach Angabe der Parkplatzlärmstudie beide Var ianten gleichwert ig.  

 

Geplant bzw. Zulässig nach dem Bebauungsplan ist der Neubau eines Vol l-

sort imenters mit maximal 1.450 m² Verkaufsraumfläche nach DIN 277, in-

klusive Backshop und Gastrobereich. Nach 3.1.3 der Parkplatzlärmstudie 

[27] berechnet s ich die nach Parkplatzlärmstudie zu beachtende Netto-Ver-

kaufsf läche aus der Grundfläche des Marktgebäudes abzügl ich der Neben-

räume, und der Flächen von Fluren, Kassen- Eingangs- und Packbereichen. 

Von der Verkaufsf läche wurde der Kassen- und Eingangsbereich, Windfang 

und Leergutannahme nach [27] abgezogen. Daraus ergibt sich eine Netto-

Verkaufsf läche nach Vorgabe der Parkplatzlärmstudie von ca. 1.350 m² in-

klusive Bäckereif i l ia le und Gastrobereich.  

 

Aus durchgeführten Untersuchungen nach [27] an vergleichbaren Vorhaben 

werden bei einem Vol lsort imenter für die ihm zuzuordnenden Pkw-Stel l-

plätze folgende Fahrzeugbewegungen abgeleitet:  

 
Tagzeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr:  

 
N = 0,1  Bewegungen je Bezugsgröße (1 m² Nettoverkaufsf läche) 

 und Stunde. 

 
Damit ergeben sich bei einer vorhandenen Größe der Netto-Verkaufsf läche 

nach Parkplatzlärmstudie folgende Fahrzeugfrequenzen: 

 
 N = 0,1 x 1.350 m² = 135 Bewegungen/Stunde. 

 
Da die Bewegungshäufigkeit  je Bezugseinheit  nach der Parkplatzlärmstudie 

auf den Tagzeitraum von 16 Stunden bezogen und somit unabhängig von 

der Ladenöffnungszeit  ist ,  ergeben sich rechner isch  

 
 2.160 Pkw-Bewegungen/d 
 
die dem Lebensmittelmarkt zugeordnet werden können. Damit berechnet 

sich die Anzahl der den EDEKA-Markt an und abfahrenden Pkw im Tagzeit-

raum zu aufgerundet je  
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 1.080 Pkw-Bewegungen/d 
 
Dies bedeutet,  dass rechner isch nach Parkplatzlärmstudie im Durchschnit t 

von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr jede Stunde je 68 Pkw-Zu- und Abfahrten erfol-

gen. Die Parkierungsbewegungen im Tagzeitraum werden auf die 87 eben-

erdigen Pkw-Stel lplätze für Kunden des Marktes gleichmäßig vertei lt .  Es 

wird weiter angenommen, dass bei einer Öffnungszeit  des Marktes bis 20.00 

Uhr im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr in der ungünst igen Stunde keine Pkw 

von den Pkw-Parkplätzen abfahren.  

 

Das Schließen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der Berech-

nung der Parkierungsgeräusche berücksicht igt ist ,  wird als Einzelereignis 

mit einem Schall le istungspegel nach Parkplatzlärmstudie inklusive der Er-

gänzung vom März 2025 und unter Beachtung der Messergebnisse der 

Hochschule Mittweida und dem Forum Schal l von 

 
 Lm a x , w ,A  = 95 dB(A) 
 
zur Berechnung des Spitzenpegelkr iter iums an dem maßgebenden Immissi-

onsort herangezogen, siehe hierzu folgenden Auszug aus der Untersuchung 

der Hochschule Mittweida. Auszug aus der Bachelorarbeit  von Kar l Wolf der 

Hochschule Mittweida, 2021: 
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Der Unterzeichner legt der Berechnung der Schall le istungspegel der Parkie-

rungsgeräusche weiterhin die Untersuchungen und Messungen der Hoch-

schule Mittweida, „Evaluierung der in der Bayrischen Parkplatzlärmstudie 

(6. Überarbeitete Auflage) genannten mitt leren Maximalpegel für die be-

schleunigte Abfahrt und das Türenschlagen von Pkw sowie Ableitung eines 

Handlungsleit fadens für die Verwendung dieser Daten in Schall immissions-

prognosen“ von 2021 zugrunde. In dieser Arbeit  wird kr it is ier t ,  dass die der 

Berechnung der Parkierungsgeräusche zugrundel iegenden Messwerte aus 

den Jahren 1999 bzw. 1986 stammen und somit nicht den aktuel len Stand 

der Lärmminderungstechnik der Fahrzeugflotte wiedergeben. Aufgrund der 

durchgeführten Messungen und Val idierungsmaßnahmen kommt die Arbeit  

zu folgendem Ergebnis.  

 

„Der durch die empfohlenen Berechnungsverfahren der Parkplatzlärmstudie 

für schal ltechnische Prognosen zu ermittelnde f lächenbezogene Schal l le is-

tungspegel aller Vorgänge auf einem Parkplatz Lw`` l iegt nach den neuen 

Messwerten durch eine Minderung des Ausgangsschall le istungspegels Lw 0  

um 2 dB niedr iger.“  

 

Die Spitzenpegel Türschl ießen und Heckklappe schl ießen sind nun gleich-

laut,  in der Parkplatzlärmstudie ist das Schließen der Heckklappe um 2 dB 

lauter als das Schl ießen der Türe. Das Schl ießen der Türe eines Kfz ist nach 

den Untersuchungen und Messungen der Hochschule Mittweida um 8 dB lei-

ser und das Schl ießen der Heckklappe um 10 dB leiser als nach Parkplatz-

lärmstudie.  

 

Der Gesamtpegel der Parkierungsgeräusche könnte noch leiser als die obige 

Minderung um 2 dB angesetzt werden, wenn der Antei l der Kfz berücksicht igt  

würde, dessen Heckklappe und Türen elektr isch prakt isch geräuschlos in 

das Schloss gezogen werden. Auch der Anteil der elektr isch fahrenden Kfz 

wurde nicht berücksicht igt.  

 

Mitarbeiterstellplätze: 

Im Norden des Marktgebäudes sind zusätzl ich 13 Stel lp lätze für Mitarbeiter 

vorgesehen. Diese werden ident isch zu den obigen Vorgaben berechnet mit 

folgenden Abweichungen: 
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Auf den Stellplätzen der Mitarbeiter wird ein v ierfacher Wechsel der Kfz 

im Tagzeitraum angenommen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, 

dass nach 22.00 Uhr in der ungünstigen Stunde bis 23.00 Uhr noch 5 

Mitarbeiter das Betr iebsgelände mit dem Pkw ver lassen. 

 

Pkw-Stel lplätze Mitarbeiter:  

Kp A  = 0 dB(A) Pkw-Parkplatz Mitarbeiter 

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 0 dB(A) Fahrgassen Parkplatz Asphaltbelag 

 

 

4.2.2 Zufahrt und Abfahrt Lkw  

 

Der geplante Lebensmittelmarkt hat die Warenanl ieferung im Norden des 

Marktgebäudes. Die anl iefernden Lkw fahren ebenfal ls von Süden über die 

Tutt l inger Straße und eine von dort nach Norden führende noch zu bauende 

Erschließungsstraße westl ich an dem Marktgebäude vorbei und fahren dann 

an der Nordfassade rückwärts auf das Betr iebsgelände nach Osten rück-

wärts in den Ladebereich und werden im Bereich der Nordfassade an der 

Andockstat ion mit Vordach entladen. Die Lkw ver lassen das Betr iebsgrund-

stück wieder über die Zufahrt nach Westen und die Erschließungsstraße 

nach Süden auf die Tutt l inger Straße. Der Ent ladebereich westl ich der An-

dockstat ion ist mit einem Vordach von ca. 7 Meter nach Westen überdacht.  

 

Die Anzahl der anliefernden Lkw wird bei der Immissionsprognose in Ab-

sprache mit dem Auftraggeber und dem Marktbetreiber entsprechend Märk-

ten mit vergleichbarer Verkaufsf läche angesetzt,  wobei der Immissionsprog-

nose der Spitzentag der Woche zugrunde l iegt,  der aus der ungünstigen 

Kombinat ion der einzelner Spitzenwerte (Lkw-Anzahl,  Lademenge) aus un-

terschiedlichen Tagen der Woche für die Immissionsprognose gebildet 

wurde.  

 
-  Bel ieferung mit bis zu 10 Lkw über 7,5 t  im Tagzeitraum 

 
- Von den 10 Lkw sind 3 Lkw (betr iebseigene Lkw Edeka) mit einem motor-

losen Kühlaggregat vergleichbar der Typ Iceland Carrier 11 City, Schall-

le istungspegel Lw ,A  ≤ 76 dB(A) ausgestattet.  Zusätzlich werden 2 Lkw mit  
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einem übl ichen Kühlaggregat mit einem Schal l leistungspegel von Lw ,A  ≤ 

97 dB(A) berücksicht igt  

 
-  Von den 5 Kühl-Lkw liefern bis zu 2 Lkw (betr iebseigene Lkw Edeka) in 

der Nachtzeit  von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr an der Andockstat ion an. Zu-

sätzl ich l iefert noch ein Kfz der Sprinterklasse Waren an, die von Hand 

entladen werden. 

 
-  Zwei weitere Lkw ohne Kühlaggregat l iefert in der Tagzeit  erhöhter Emp-

f indl ichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr an der Andockstat ion an.  

 
-  Zusätzl ich l iefern noch 3 Kfz der Sprinterklasse in der Tagzeit  von 07.00 

Uhr bis 20.00 Uhr an der Andockstat ion an Waren an, die von Hand ent-

laden werden. 

 

-  Es wird weiterhin die Anl ieferung von Backwaren vor dem Haupteingang 

mit einem Klein-Lkw in der morgendl ichen Ruhezeit  von 6.00 Uhr bis 07.00 

Uhr bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 
Der Immissionsprognose werden bei den Fahrbewegungen der Lkw fol-

gende Teilschal lquel len zugrunde gelegt: 

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [20,21],  

je Lkw Fahren   je Sprinter Fahren  

L'w ,A , 1 h  = 73 dB(A)/10 m  L'w ,A , 1 h  = 65 dB(A)/10 m. 

 
  Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [20,21]  

  L'w ,A , 1 h  = 78 dB(A)/10 m 

 

Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen an die Andockstat ion be-

zeichnet, was aufgrund der häuf igen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als 

die rest l ichen Fahrbewegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände. Es kann 

nach Aussage des Auftraggebers nicht gänzl ich ausgeschlossen werden, 

dass noch ein älteres Fahrzeug ohne Kamera und mit Rückwärtsfahrwarner 

(nicht umgebungslärmgesteuert) zufährt.  Daher wird für al le Fahrzeuge ein 

Rückwärtsfahrwarner nach der Emmissionsdatenbank des Umweltamtes 

Östereich (Forum Schal l)  mit einem längenbezogenen Schal l leistungspegel 

von  
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L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m 

 
berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der s icheren Seite l iegend ein Tonhalt ig-

keitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anlieferungsbereich wer-

den die Schall le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 1 in Ansatz 

gebracht. 

 

Tabelle 1:  Halte- und Startgeräusche der anl iefernden Lkw und de-

ren Dauer nach [20,21,27]  

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 

Aus Tabelle 1  ergibt  sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

 

4.2.3 Entladen und Beladen Lkw 

 

Folgende Be- und Entladegeräusche der Lkw werden bei der Immissions-

prognose im Anl ieferungsbereich des EDEKA-Marktes berücksicht igt.  Die 

Anzahl der Be- und Entladungen werden nach den Angaben des Betreibers 

und entsprechender Marktsituat ionen bei der Immissionsprognose ange-

nommen, wobei der Immissionsprognose der Spitzentag der Woche zu-

grunde l iegt.  Der Lebensmittelmarkt wird nach den Angaben des Betreibers 

in Bezug auf Marktgröße und Sort iment mit folgenden Fahrzeugen am un-

günst igen Tag innerhalb einer Woche beliefert,  siehe Nummer 4.2.2. 

 

Es wird bei der Immissionsprognose zugrunde gelegt, dass im Tagzeitraum 

ca. 50 Rol lcontainer und 60 Europaletten im Anlieferungsbereich des Edeka-

Marktes entladen und wieder beladen ( leere Rol lcontainer, Leergut  
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Getränke etc.) werden. Hiervon werden 10 Rol lcontainer und 20 Europalet-

ten im Tagzeitraum erhöhter Empfindlichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

ent- und wieder beladen. Im Nachtzeitraum von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

werden 20 Rol lcontainer und 10 Paletten entladen und beladen. 

 

Die übrigen Lademengen werden im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten er-

höhter Empf indl ichkeit  nach TA-Lärm entladen und wieder beladen.  

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Palettenhubwa-

gen Verladen von Paletten über fahrzeugeigene Ladebordwand mit Elektro-

f lurförderfahrzeug bzw. handgeführte Palettenhubwagen mit Polyurethan-

Elastomer-Laufbelag (PU) sog. "Leiselaufrollen" oder "Softrol len" inklusive 

der Rol lgeräusche im Lkw mit einem Schal l le istungspegel nach [20] von 

 
 Lw A ,1 h  = 82 dB(A) in Ansatz gebracht. 

 
Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand bei der Be- und Ent ladung 

eines Rol lcontainer über Lkw-eigen Ladebordwand inklusive der Rol lgeräu-

sche im Lkw mit Hartkunststoffrol len wird für das einzelne Ereignis gemäß 

[20] mit einem Schal l leistungspegel  

 
 Lw A ,1 h  = 74,5 dB(A) berücksicht igt.  

 
Für das Öffnen und Senken der Ladebordwand der Lkw im Anl ieferungsbe-

reich werden die Schal l le istungspegel und Zeit interval le nach Tabelle 2 in 

Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 2:  Geräusche der Ladebordwand [20,21,27]  

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Öffnen Heckbordwand 98 2*15
Betätigen Heckbordwand 84 2*30  

 
Aus Tabelle 2  ergibt  sich für das Öffnen und Senken der Ladebordwand je 

Lkw an der Andockstat ion ein auf die Stunde bezogener Schall le istungspe-

gel von  

 
 Lw , 1 h  = 77,5 dB(A).  
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Die Rol lgeräusche außerhalb des Lkw werden je Rol lcontainer bzw. Platten-

hubwagen nach [21] als Linienquel le mit einem Schal l le istungspegel von 

 
 Lw , A , 1 h  = 53,0 dB(A) Handhubwagen, Rol lcontainer beladen 

 Lw , A , 1 h  = 63,0 dB(A) Handhubwagen, Rol lcontainer leer 

Angegeben und für eine Weglänge von 10 Metern je Ladegut angesetzt.   

 

Es wird bei der Immissionsprognose weiterhin zugrunde gelegt, dass vor 

dem Haupteingang des Marktgebäudes im Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr 

und 07.00 Uhr zusätzl ich ca. 5 Rol lcontainer mit Backwaren entladen und 

wieder beladen werden. 

 

 

4.2.4 Maschinentechnische Einrichtungen 

 

Hier werden folgende Anlagen, die Schal l  nach außen abstrahlen bei der 

Immissionsprognose berücksicht igt:  

 

a) Zu- und Abluft Verkauf Markt  

 
Nordfassade Bereich Lager, Fabrikat Wolf,  Typ KG Top 2510 

Fort luft  Schall le istungspegel Lw A  = 61 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

Dach Bereich Lager,  Fabrikat Wolf,  Typ KG Top 2510 

Außenluft  Schal l le istungspegel Lw A  = 59 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

b) Abluft Kältemaschinenraum  

 
Westfassade, Fabr ikat Hel ios, Typ GBW EC 450 

Schal l leistungspegel Druckseite Lw A  = 79 dB(A).  

Nach Einbau Schalldämpfer Trox Kulissenschal ldämpfer MSA De  

bei 250 Hz  ≥ 41 dB Länge 2000mm, Spaltbreite 80mm 
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  Lw A  = 46 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden 

 

c) Umluftüberdruckanlage Metzgerei /  Fleisch / Wurst /  Käse ohne 

Kühler  

 
Fabr ikat Wolf,  Typ KG Top 1510  

Aufstellung innerhalb des Gebäudes, Gehäuseabstrahlung vernach-

lässigbar, kein Zu- und Abluftöffnungen nach Außen 

 

d) Abluft Vorbereitung Metzgerei  

 
Dachvent i lator Achsen D-E / 4, Fabrikat Helios, Typ VDW EC 200 

Schal ldruckpegel in 4m Entfernung Lp ,A  = 55 dB(A) 

Schal l leistungspegel Druckseite Lw A  = 72 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

e) Abluft Leergutannahme  

 
Dach Achsen, Fabrikat Hel ios, Typ RR EC 160 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 77 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

f) Abluft Leergutlager  

 
Dach, Fabrikat Hel ios, Typ RR EC 160 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 77 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
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g) Abluft Lager  

 
Westfassade, Fabr ikat Hel ios, Typ RR EC 160 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 77 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

h) Abluft Nebenräume Metzgerei  

 
Nordfassade, Fabr ikat Hel ios, Typ RR EC 160 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 77 dB(A).  

Inklusive Schal ldämpfer Helios Iso Pipe SDE 160 

  Lw A  = 44 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

i )  Abluft EDV und Kasse 

 
Dach, Fabrikat Hel ios, Typ RR EC 100 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 79 dB(A).  

Inklusive Schal ldämpfer Helios Iso Pipe SDE 160 

  Lw A  = 44 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden 

 

j )  Abluft HAR Elektro  

 
Südfassade, Fabr ikat Hel ios, Typ RR EC 100 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 79 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

 

k) Abluft Obst + Gemüse  

 
Dachvent i lator, Fabr ikat Helios, Typ VDW EC 200 

Schal ldruckpegel in 4m Entfernung Lp ,A  = 55 dB(A) 

Schal l leistungspegel Druckseite Lw A  = 72 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
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l )  Abluft Bäcker  

 
Dachvent i lator, Fabr ikat Helios, Typ VDW EC 200 

Schal ldruckpegel in 4m Entfernung Lp ,A  = 55 dB(A) 

Schal l leistungspegel Druckseite Lw A  = 72 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

m) Abluft Kunden-WC  

 
Ostfassade, Fabrikat Hel ios, Typ ELSN-VN 100 

Schal l leistungspegel Lw A  = 51 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

n) L2.1 Abluft Sozialräume  

 
Dachvent i lator, Fabr ikat Helios, Typ VDW EC 200 

Schal ldruckpegel in 4m Entfernung Lp ,A  = 55 dB(A) 

Schal l leistungspegel Druckseite Lw A  = 72 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

o) Abluft Spülküche  

 
Nordfassade, Fabr ikat Hel ios, Typ RR EC 100 

Schal l leistungspegel Druckseit ig Lw A  = 79 dB(A).  

Inklusive Schal ldämpfer Helios Iso Pipe SDE 160 

  Lw A  = 44 dB(A).  

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

p) Zwei Wärmepumpen 

 

Daikin Typ 1: EWYT064CZO A2 

Schal l leistungspegel Lw A   =83 dB(A).  

Daikin Typ 1: EWYT040CZO A1 

Schal l leistungspegel Lw A   =80 dB(A).  

Aufstellung von je einer Anlagen Auf dem Dach Nord-West-Ecke. 

Betr iebszeit  24 Stunden 

  



 Seite 36 v. 56 
 IMMISSIONSPROGNOSE   25.1105 

 05.03.2026 
 
 
 

q) Splitgerät Außeneinheit Sozialräume 

 

Fabr ikat Wolf 

Schal l leistungspegel Lw A   =71 dB(A).  

Aufstellung von einer Anlagen an der Nordfassade, Achsen A / 5-6. 

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

r) Außengerät Klima Kassenablage 

 

Fabr ikat Daikin, Typ RXM35A 

Schal l leistungspegel Lw A   =60 dB(A).  

Aufstellung von einer Anlagen auf dem Dach, Achsen O-P / 3A-3. 

Betr iebszeit  24 Stunden 

 

s) Außengerät Klima EDV 

 
Fabr ikat Daikin, Typ RXM35A 

Schal l leistungspegel Lw A   =60 dB(A).  

Aufstellung von einer Anlagen auf dem Dach, Achsen O-P / 3A-4. 

Betr iebszeit  24 Stunden 

 

t) Außengerät Klima Bäckerei  

 
Fabr ikat Mitsubishi Heavy Industr ies, Typ SCM100ZSW 

Schal l leistungspegel Lw A   =72 dB(A).  

Aufstellung von einer Anlagen auf dem Dach, Achsen P-Q / 2-3. 

Betr iebszeit  06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

 

u) Gaskühler  

 
Güntner GHV- 050 1A/2x2-LW.E, Aufstellung auf dem Marktdach 

Nord-West-Ecke 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 76 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 76 dB(A) 

Betr iebszeit  24 Stunden/d 
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v) Papierpresscontainer 

Des Weiteren kommt im Bereich der Anl ieferungsrampe des Markt-

gebäudes ein Presscontainer zur Aufstellung, der jedoch nur im 

Tagzeitraum in Betr ieb ist.  Die Aufstel lung erfolgt an der Nordfas-

sade. Bei dem Papierpresscontainer z.B. Fabr ikat Husmann, Typ 

SPB 20 SEN-E werden folgende schal ltechnische Daten zu berück-

sicht igen:  

 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand Container Lp ,A  = 64 dB(A). Aus dem 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand berechnet sich der Schal l le istungs-

pegel im Betr ieb (eine Minuten Pressenbetr ieb je Stunde (16h im 

Tagzeitraum) entspricht einem Pressvorgang a´ 1,7m³ Abfal l)  zu  

 

Lw , A , 1 6h  = 74,2 dB(A).  

 

4.2.5 Leerung Presscontainer 

 

Es wird zusätzl ich im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  die Zu- und Abfahrt eines Lkw zu Leerung des Presscontainers be-

rücksicht igt.  Es wird angenommen, dass ein Mül lfahrzeug im Tagzeitraum 

anfährt.  Dazu wird die An- und Abfahrt eines Lkw auf das Betr iebsgrundstück 

wie oben in dieser Immissionsprognose beschrieben berücksicht igt.  Das 

Aufnehmen und Absetzen des Rollcontainers wird nach [26], Seite 106 mit  

einem Schal l le istungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 93,2 dB(A)  

 
inklusive Impulszuschlag bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Es 

wird ein Wechsel des Containers im Tagzeitraum während der Arbeitszeit 

bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

 

4.2.6 Freisitz Gastrobereich 

 

Es wird ungünstig angenommen, dass die Fensterfront des Gastrobereichs 

geöffnet werden kann. In diesem Gesamtbereich können auf Grund der Flä-

che bis zu ca. 50 Sitzplätze err ichtet werden, die tagsüber von den Kunden  
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genutzt werden sol len. Der Gastrobereich mit Freisitz ist nur im Tagzeitraum 

zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr geöffnet. Es wird über den Tagzeitraum 

über die gesamte Öffnungszeit  von einer mitt leren Belegung von 50 Sitz-

plätzen ausgegangen. Auf der s icheren Seite l iegend werden bei der Immis-

sionsprognose al le Sitzplätze im freien berücksicht igt.  Die Emissionen die-

ses Freis itzes lassen sich nach der VDI 3770 berechnen. Der Schal l leis-

tungspegel des gesamten Freis itzes berechnet s ich nach Nummer 17 der 

VDI 3770, siehe Anlage 1.6  zu 

 
 LW , A , 1 h  = 95,8 dB(A) 

 
Da dieser Freis itz nicht zu einer Sportanlage gehört,  ist  diesem Schal l le is-

tungspegel zusätzlich ein Impulszuschlag nach VDI 3770 hinzugerechnet 

worden. Der obige Schal l leistungspegel wird bei der Schal lausbreitungs-

rechnung nach VDI 3770 in 1,2 Meter über Geländeniveau berücksicht igt.  

 

 

4.2.7 Einkaufswagen 

 

Die Einkaufswagen werden in zwei Boxen auf dem Pkw-Parkplatz und im 

Eingangsbereich aufgestellt .  Als Einkaufwagen werden solche mit Metal l-

körben der Berechnung zugrunde gelegt. Wie unter 4.2.1 berechnet, wird 

der Lebensmittel-Markt ungünst igst von 1.080 Kunden im Tagzeitraum das 

entspricht 68 Kunden je Stunde mit dem Pkw angefahren. Es wird angenom-

men, dass 90% der Kunden den Einkauf mit einem Einkaufswagen erledigen. 

Nach [20, 32] berechnen sich die schal ltechnischen Emissionen der eben-

erdig im Freien aufgestel lten Einkaufswagen zu aufgerundet zu 

 
 Lw , 1 h  = 74 +10 * lg(68 * 0,9) =91,9 dB(A). 
 
 

4.2.8 Lage der Schallquellen 

 

In dem folgenden Bild 5  wird die Lage der Schallquel len innerhalb des 

Geländemodel ls dokumentiert .  
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Bi ld  5 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage Schal lquel len  
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5. Immissionsprognose gemäß TA-Lärm 

 

Für die Immissionsprognose der Geräuschabstrahlung der geplanten ge-

werblichen Nutzung innerhalb des Plangebiets „Einzelhandel an der Lenzin-

ger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck auf die bestehende und ge-

plante Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wird 

die aktuel le Version der Software Cadna/A der Datakustik GmbH München 

eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes Computerprogramm zur Berech-

nung und Beurtei lung von Lärmimmissionen im Freien. Danach wird die 

Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Berücksicht igung von Ref lexio-

nen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben der TA-Lärm und dem detai l-

l ierten Verfahren berechnet. In dem Lageplan des dreidimensionalen, digi-

tal isierten Geländemodells in Anlage 2  s ind die Geräuschquel len wie unter 

Nummer 4 dieser Immissionsprognose beschr ieben und die maßgebl ichen 

Immissionsorte an den bestehenden Gebäuden mit schutzbedürft igen Räu-

men in der Nachbarschaft dargestellt .  Die Berechnungsparameter für die 

Immissionsprognose nach TA-Lärm können der Anlage 3  entnommen wer-

den.  

 

 

5.1 Prognoseergebnisse 

 

Dem folgenden Bild 6  können die maximalen Beurtei lungspegel über die 

gesamte Fassadenhöhe an der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in 

der Nachbarschaft im Tagzeitraum und dem Bild 7  für den Nachtzeitraum 

entnommen werden. 

 

Die dreidimensionale Schal lausbreitung der prognostizierten gewerbl ichen 

Geräusche der Gesamtbelastung des geplanten Neubaus des EDEKA-Mark-

tes zuzügl ich der angenommenen Vorbelastung berechnet und dargestel lt 

mit  dem Rechenprogramm Cadna/A, zeigen die Raster lärmkarten in Anlage 

4.1  für den Tagzeitraum und Anlage 4.2  für den Nachtzeitraum. Die Raster-

lärmkarte wird in Anlehnung an die Lärmminderungsplanung in 4 Meter über 

Geländehöhe f lächig dargestel lt .   
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Bi ld  6 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Beur te i lungspegel  Tagzei t raum Ge-

samtbelastung Vorbelastung und Edeka-Lebensmi t te lmark t .  

 

In Bezug auf den Tagzeitraum wird der maßgebl iche Immissionsort in einer 

detai l l ierteren Auswertung weiter untersucht. 
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Bi ld  6 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Beur te i lungspegel  Nach tze i t raum 

Gesamtbelastung Vorbelastung und Edeka-Lebensmi t te lmark t .  

 

In Bezug auf den Nachtzeitraum wird der maßgebl iche Immissionsort in ei-

ner detail l ierteren Auswertung weiter untersucht.  

 

Aus dem Rechenprogramm werden die die Beurtei lungspegel an den maß-

geblichen Immissionsorten in Tabellenform ausgelesen. Sie werden in der 

nachfolgenden Tabelle 3  für die Geräusche des EDEKA-Marktes aufgel istet  

und mit den geltenden Immissionsrichtwerten der TA-Lärm vergl ichen.  
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Tabelle 3 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 21.30 Uhr und Vergleich mit 

den geltenden, Immissionsrichtwerten der TA-Lärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Tuttlinger 38 !00! 41,3 30,0 60 45 MI Gewerbe -18,7 -15,0
Tuttlinger 34 !00! 32,0 24,2 60 45 MI Gewerbe -28,0 -20,8
Tuttlinger 37 !00! 40,8 30,2 60 45 MI Gewerbe -19,2 -14,8
Nordstraße 3 !00! 38,5 29,5 60 45 MI Gewerbe -21,5 -15,5
Alemannen 4 !00! 37,6 27,6 55 40 WA Gewerbe -17,4 -12,4

Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart

 
 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen einer Pkw-Tür /  Kofferraum (Lw ,A  = 

95 dB(A)) beträgt an dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Tutt l inger Straße 38,   Lm a x  ≤ 49 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 65 dB(A) 
 

-  Tutt l inger Straße 40,   Lm a x  ≤ 59 dB(A) 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 65 dB(A) 
 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Lkw-Bremse (Lw , A  = 103 dB(A), 

nach [27]) im Tagzeitraum bei der Bel ieferung des Marktes beträgt an dem 

maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Tutt l inger Straße 38,   Lm a x  ≤ 58 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 65 dB(A) 
 

-  Tutt l inger Straße 40,   Lm a x  ≤ 67 dB(A) 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 65 dB(A) 
 

Die pegelbestimmenden Teilschal lquellen an dem maßgeblichen Immission-

sort werden im Folgenden in Tabel lenform dargestellt .  
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Tabelle 4 :  Nordstraße 3, Tagzeitraum: 

  

Quelle Frequenz [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Bezeichnung Gesamtpegel dB(A)

P Kunden 32,7 -36,4 20,4 28,3 19,6 24,3 25,0 24,7 19,4 4,2

Freisitz 30,0 -46,6 -20,4 5,6 14,4 26,9 25,5 20,7 9,9 -14,7

EKW 29,8 -10,0 8,5 12,4 18,0 25,0 25,8 22,0 13,6 -1,1

EKW 29,2 -10,0 8,5 12,5 17,4 24,3 24,8 21,8 14,4 0,4

WP 1 24,3

Split Bäcker 23,2

WP 2 22,2

Abluft Leergutannahme 21,8

WP 1 21,8

Abluft Leergutlager 20,3

Abluft HAR 19,5

WP 2 19,3

EKW 19,1 -10,0 7,2 9,4 11,3 14,9 12,6 6,4 -4,3 -21,2

Gaskühler 18,4

P fahren Kunden 5 18,2 -2,2 7,3 8,3 10,1 12,3 5,3 12,7 5,4 -12,4

P fahren Kunden 5 18,2 -2,2 7,3 8,2 10,1 12,4 5,3 12,7 5,3 -12,9

Abluft Bäcker 17,9

P fahren Kunden 5 17,9 -2,4 7,1 8,0 9,9 12,2 5,0 12,4 4,6 -13,7

P fahren Kunden 6 16,9 -3,6 5,9 6,7 8,7 11,1 4,4 11,8 3,5 -16,0

P fahren Kunden 5 16,3 -1,4 7,4 7,4 8,4 10,3 2,7 10,0 1,6 -17,5

P fahren Kunden 5 16,3 -1,4 7,4 7,4 8,4 10,3 2,6 10,1 2,0 -16,4

P fahren Kunden 5 16,3 -4,1 5,4 6,3 8,2 10,6 3,3 10,8 2,7 -16,1

P fahren Kunden 5 16,0 -1,5 7,3 7,3 8,2 10,0 2,3 9,5 1,2 -17,9

P fahren Kunden 3 16,0 -4,5 5,0 5,9 7,8 10,1 3,1 10,7 3,4 -14,7

P fahren Kunden 5 15,7 -2,1 6,8 6,9 7,9 9,7 2,1 9,3 1,0 -18,1

Zu-Abfahrt Bäcker 15,6 -14,8 -1,6 -1,7 4,2 7,5 12,4 8,9 0,3 -17,3

Abluft O+G 15,0

Abluft Sozialräume 15,0

ladebord Bäcker 14,8

P fahren Kunden 4 14,7 -5,6 3,9 4,8 6,7 9,1 1,8 9,2 1,0 -18,2

P fahren Kunden 5 14,6 -2,6 6,1 6,0 6,8 8,7 0,8 7,8 -1,0 -21,6

P fahren Kunden 5 14,6 -5,8 3,7 4,5 6,4 8,9 1,7 9,2 1,0 -18,7

P fahren Kunden 5 14,1 -6,4 3,1 3,9 5,8 8,3 1,5 9,0 0,7 -19,2

P fahren Kunden 5 14,0 -3,4 5,4 5,4 6,3 8,2 0,3 7,3 -1,5 -22,1

P fahren Kunden 5 14,0 -6,4 3,1 3,9 5,8 8,3 1,1 8,7 0,6 -18,8

Laden Rolli Bäcker 13,9 -2,3 3,5 6,3 8,9 6,9 6,0 -1,1 -13,9

P fahren Kunden 5 13,8 -4,3 4,6 4,9 6,0 8,0 0,4 7,4 -1,3 -21,6

Abluft Metzger Vorbereitung 12,3

Halten Bäcker 12,1 -25,4 -17,4 -20,5 -3,5 2,4 7,0 6,9 6,0 -6,8

Außenluft Markt 12,1 5,4 5,4 2,4 2,3 2,4 2,3 1,7 -0,6 -9,4

Split Sozial 11,7

P fahren Kunden 3 11,2 -7,8 1,4 1,9 3,3 5,6 -2,0 5,1 -3,5 -23,9

Rangieren Lkw 10,7 -3,3 3,2 -0,2 2,4 3,1 5,6 -0,4 -12,3 -36,0

laden Palette 9,8 -12,1 -8,9 0,3 3,2 2,8 3,9 1,7 -3,9 -22,5

Rückwarner Lkw 8,8 -9,2 -0,7 -11,3 -13,0 -8,4 7,9 -7,3 -19,9 -48,9

P Mitarbeiter 7,1 -56,1 0,1 5,0 -6,9 -4,8 -6,1 -8,0 -16,7 -38,4

Split Kasse 5,7

Halten Lkw Kühl Fremd 5,5 -16,9 -1,8 -4,8 -4,7 -0,7 0,2 -5,4 -14,3 -36,5

Aufnehmen Container voll 3,2

Absetzen Container voll 3,1

Split EDV 2,3

Abfahrt Lkw 1,9 -15,1 -5,0 -9,1 -6,7 -6,4 -3,3 -7,8 -18,1 -40,5

laden Rolli 0,8 -8,3 -7,2 -6,1 -5,3 -7,3 -9,5 -17,2 -37,5

Papierpresse 0,8

Aufnehmen Container voll 0,4

Absetzen Container leer 0,3

Teilpegel tags in dB(A)

 Immissionsort Nordstraße 3
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Tabelle 5 :  Nordstraße 3, Nachtzeitraum: 

  

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

nach Tabelle 3  an den gewählten Immissionsorten ist in der folgenden Ta-

belle 6  dargestellt .  

 

Tabelle 6 :  Darstellung der Standardabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Zusatzbelastung durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabelle 3 ,  

Schließung des Marktes um 21.30 Uhr ,  an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Tuttlinger 38 !00! 1,6 1,6
Tuttlinger 34 !00! 1,6 1,5
Tuttlinger 37 !00! 1,6 1,6
Nordstraße 3 !00! 1,2 1,5
Alemannen 4 !00! 1,5 1,7

Bezeichnung
Standardabweichung

 

 

Die Koordinaten der gewählten Immissionsorte sind in der Tabelle 7  darge-

stel lt .  

  

Quelle Frequenz [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Bezeichnung Gesamtpegel dB(A)

WP 1 24,3

WP 2 22,2

WP 1 21,8

WP 2 19,3

Gaskühler 18,4

Rangieren Lkw 16,8 2,7 9,2 5,8 8,4 9,1 11,6 5,7 -6,3 -30,0

laden Palette 14,9 -7,1 -3,8 5,3 8,2 7,8 8,9 6,8 1,1 -17,5

Rückwarner Lkw 14,8 -3,2 5,3 -5,3 -7,0 -2,4 13,9 -1,2 -13,9 -42,9

laden Rolli 11,1 2,0 3,1 4,2 5,0 3,0 0,8 -6,9 -27,2

Abfahrt Lkw 7,9 -9,1 1,0 -3,1 -0,7 -0,4 2,7 -1,8 -12,1 -34,4

P Mitarbeiter 6,0 -57,3 -1,0 3,9 -8,1 -5,9 -7,2 -9,2 -17,9 -39,6

Split Kasse 5,7

Rollen Rolli leer 5,5

Halten Lkw 5,3 -17,1 -12,9 -20,5 -7,2 -1,9 0,3 -0,1 -3,9 -19,3

Sprinter Rampe 2,8 -7,9 -1,4 -4,5 -5,9 -6,0 -15,3 -9,6 -18,9 -40,7

Split EDV 2,3

Lkw Ladebord 0,9

 Immissionsort Nordstraße 3

Teilpegel nachts in dB(A)
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Tabelle 7: Darstellung der Koordinaten der gewählten Immissionsorte in 

der Nachbarschaft  

 

X Y Z
[m] [m] [m]

Tuttlinger 38 4,0 r 494068,5 5313272 788
Tuttlinger 34 4,0 r 494137,6 5313271 786
Tuttlinger 37 4,0 r 494091,0 5313232 789
Nordstraße 3 4,0 r 494079,2 5313308 785
Alemannen 4 4,0 r 494112,6 5313187 788

Koordinaten
Bezeichnung

Höhe [m], r = relativ über 
Gelände, a = absolut auf 

NN, g = über Dach

 
 

 

 

6. Beurteilung der Prognoseergebnisse gemäß TA-Lärm 

6.1 Bestehende Bebauung 

 

Auf die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nach-

barschaft wirken die Geräusche, ausgehend von dem Neubau eines Edeka-

Lebensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck, innerhalb 

des in Aufstel lung befindl ichen Bebauungsplanes „Einzelhandel an der 

Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck ein.  

 

Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- 

und Ent ladung der Lkw und des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird 

die Schal labstrahlung der maschinentechnischen Anlagen bei der Immissi-

onsprognose berücksicht igt.   

 

Eine schal ltechnische, immissionsrelevante Vorbelastung im Sinne der TA-

Lärm anderer gewerblicher Betr iebe, die die geltenden Immissionsrichtwerte 

an den gewählten Immissionsorten um weniger als 6 dB unterschreiten, kann 

im Tag- und Nachtzeitraum nach Prüfung der ört l ichen Verhältnisse nicht 

ausgeschlossen werden, siehe hierzu die Erläuterungen unter Nummer 3.4 

dieser Immissionsprognose. Im Rahmen der immissionsschutzrechtl ichen 

Beurtei lung wurde daher eine mögl iche immissionsrelevante Vorbelastung 

geprüft ,  siehe Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose. Der Edeka-Markt 

kann aufgrund der Untersuchung der Vorbelastung die geltenden Immissi-

onsrichtwerte nach Nummer 3.2.1 der TA-Lärm nicht an allen gewählten Im-

missionsorten vol l ausschöpfen.   
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Tagzeitraum: 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem geplanten 

Neubau eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhau-

sen ob Eck unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an al len 

gewählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung (Mühlenstraße, 

Sulzburger Straße) mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft die 

geltenden Immissionsrichtwerte im Tagzeitraum ,  siehe Bild 6 ,  Anlage 4.1 

und Tabelle 3  d ieser Immissionsprognose um mehr als 6 dB.  

 

An dem maßgeblichem Immissionsort an der bestehenden Bebauung im Tag-

zeitraum Nordstraße 3, wird der geltende Immissionsr ichtwert im Tagzeit-

raum für ein Mischgebiet von IRW t a g  = 60 dB(A) um mindestens 17,4 dB 

unterschr it ten.  

 

Da der geltende Immissionsrichtwert der TA-Lärm von der Zusatzbelastung 

(Edeka-Markt) an der bestehenden Bebauung um mehr als 6 dB unterschrit-

ten wird, muss nach Nummer 3.2.1 der TA-Lärm die Vorbelastung nicht be-

rücksicht igt werden. Im Sinne der TA-Lärm erfüllt  die zu bewertende Anlage 

die der Vorgaben der TA-Lärm. Als zusätzl iche Information ist im Bild 5 

dargestel lt ,  dass auch die Gesamtbelastung an al len Gebäuden der beste-

henden Bebauung in der Nachbarschaft unterschr it ten wird.  

 

Die Parkierungsgeräusche sind hier noch nach der veralteten Berechnung 

der Parkplatzlärmstudie berücksicht igt und nicht nach den neuen Messer-

gebnissen der Hochschule Mittweida, was eine weitere Reduzierung der Be-

urtei lungspegel zur Folge hätte.  

 

Der Tabelle 4  ist  zu entnehmen, dass die Parkierungsgeräuschen der Pkw 

auch die Fahr- und Rangiergeräusche der Lkw im Bereich des Pkw-Parkplat-

zes, der Freisitz und die Einkaufswagen die pegelbest immenden Schallquel-

len sind. 

 

Nachtzeitraum: 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend von der zu beurtei len-

den Anlage unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an al len 

gewählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürf-

t igen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte im  
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Nachtzeitraum ,  s iehe Tabelle 3  d ieser Immissionsprognose. In dieser Ta-

bel le ist die Schließung des Marktes um spätestens 21.30 Uhr ohne Abfahrt 

von Kunden-Pkw nach 22.00 Uhr berücksicht igt.  Zusätzl ich ist die Nachtan-

l ieferung von 2 Lkw in der ungünst igsten Nachtstunde berücksicht igt.  

 

An dem maßgebl ichem Immissionsort im Nachtzeitraum an der Bestandsbe-

bauung, Nordstraße 3 ,  wird der geltende Immissionsrichtwert im Nachtzeit-

raum für ein Mischgebiet von IRWna c h t  = 45 dB(A) um mindestens 12,4 dB 

unterschr it ten. Da der geltende Immissionsrichtwert der TA-Lärm von der 

Zusatzbelastung (Edeka-Markt) um mindestens 6 dB unterschrit ten wird, 

muss nach Nummer 3.2.1 der TA-Lärm die gewerbl iche, schal ltechnische 

Vorbelastung nicht berücksicht igt werden. Als zusätzliche Information ist im 

Bild 6  dargestel lt ,  dass auch die Gesamtbelastung an al len Gebäuden der 

bestehenden Bebauung in der Nachbarschaft unterschr it ten wird.  

 

Der Tabelle 5  ist  zu entnehmen, dass die Tei lschallquel len der beiden Wär-

mepumpen (horizontaler und vert ikaler Antei l)  im Nachtzeitraum die pegel-

bestimmenden Schal lquel len sind.  

 

Wie oben erläutert,  werden die schal ltechnischen, immissionsschutzrechtl i-

chen Vorgaben der TA-Lärm von der zu bewertenden Anlage in Bezug auf 

die bestehende Bebauung erfül lt ,  was von der Genehmigungsbehörde ab-

schl ießend zu prüfen ist.  

 

 

6.2 Östlich angrenzendes Plangebiet 

 

An dem maßgebl ichem Immissionsort im Nachtzeitraum an der mögl ichen 

geplanten Bebauung, östlicher angrenzender Bereich ,  wird der geltende 

Immissionsrichtwert im Tagzeitraum für ein Urbanes Gebiet von IRW t ag  = 63 

dB(A) innerhalb des gesamten Plangebiets unterschr it ten, siehe hierzu den 

Tei lausschnit t  aus der Raster lärmkarte Gesamtlärm im folgenden  Bild 7 .  
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Bi ld  7 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Beur te i lungspegel  Tagzei t raum Ge-

samtbelastung .  

An dem maßgebl ichem Immissionsort im Nachtzeitraum an der mögl ichen 

geplanten Bebauung, östlicher angrenzender Bereich ,  wird der geltende 

Immissionsrichtwert im Nachtzeitraum für ein Urbanes Gebiet von IRWn ac h t  

= 45 dB(A) innerhalb des gesamten Plangebiets unterschrit ten, siehe den 

Tei lausschnit t  aus der Raster lärmkarte Gesamtlärm im folgenden  Bild 8 .  

 

 

Bi ld  8 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Beur te i lungspegel  Nach tze i t raum 

Gesamtbelastung .   



 Seite 50 v. 56 
 IMMISSIONSPROGNOSE   25.1105 

 05.03.2026 
 
 
 
6.3 Bauliche und technische Betriebsvorrausetzungen 

 
zu Nummer 4.2.1, Parkieren Pkw: 
 
Die Fahrf lächen des Pkw-Parkplatzes müssen asphalt iert  oder gleichwert ig 

belegt sein. Alternativ müssen bei ebenem Pflasterbelag lärmarme Einkaufs-

wagen z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt verwendet 

werden.  

 

zu Nummer 4.2.2, Zufahrt und Abfahrt Lkw: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sollen auch bei geänderten Anl iefe-

rungszeiten bzw. Fahrzeugen nicht überschrit ten werden. Es ist die schal l-

technische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose 

angenommenen Betr iebszustand bzw. die Einhaltung der Vorgaben der TA-

Lärm ggf. nachzuweisen.  

 

Die Andockstat ion ist überdacht, der Aufstel lort  des Lkw ist offen. Die Über-

dachung der Andockstat ion ist ca. 7 Meter über die Vorderkante der Andock-

stat ion nach Westen geführt.   

 

zu Nummer 4.2.3, Entladen und Beladen Lkw: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sol len auch bei geänderten Anl iefer-

ungszeiten bzw. Ladegut oder Lademenge nicht überschrit ten werden. Es 

ist die schal ltechnische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in diesem Bericht 

angenommenen Betr iebszustand bzw. die Einhaltung der Vorgaben der TA-

Lärm ggf. nachzuweisen.  

 

zu Nummer 4.2.4, Maschinentechnische Einrichtungen: 
 
Die Summe der schal ltechnischen Immissionen der maschinentechnischen 

Einr ichtungen sol l am maßgeblichen Immissionsort nicht überschrit ten wer-

den. Werden die Schal l leistungspegel einzelner maschinentechnischer Ein-

r ichtungen erhöht oder die Standorte geändert,  so ist die schal ltechnische 

Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose angenomme-

nen Betr iebszustand bzw. die Einhaltung der Vorgaben der TA-Lärm ggf. 

nachzuweisen.  
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7. Zusammenfassung Auswirkung außerhalb des Plangebiets 

 

Das Architekturbüro Müller + Partner plant für den Auftraggeber den Neubau 

eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob 

Eck innerhalb des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Einzelhan-

del an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck nördl ich der 

Tutt l inger Straße am westl ichen Ortsrand von Neuhausen ob Eck. Der La-

geplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  d ieser Immissions-

prognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Ausschnit t  

aus dem Katasterplan des LUBW in der Anlage 1.2  zu dieser Immissions-

prognose entnommen werden. 

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan des LUBW in der Anlage 1.2  zu dieser Immis-

sionsprognose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft des 

Edeka-Marktes außerhalb des Bebauungsplanes „Einzelhandel an der 

Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck wirken die Geräusche, 

ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Neubaus eines Edeka-Lebens-

mittelmarkt,  Tutt l inger Straße, 78579 Neuhausen ob Eck innerhalb des in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Einzelhandel an der Lenzinger 

Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck ein. Hierzu zählen insbesondere 

die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Ent ladung der Lkw und 

des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der 

maschinentechnischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend von dem Edeka-Markt  

erfül lt  an den maßgebl ichen Immissionsorten der bestehenden Bebauung in 

der Nachbarschaft im Tag- und Nachtzeitraum die Vorgaben der TA-Lärm. 

Dies gi lt  auch für die Bebauung in dem ggf. öst l ich des Plangebiets Einzel-

handel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck weitere 

Planung. 

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TA-Lärm wird an dem jewei ls maßgebl ichen 

Immissionsort im Tag- und Nachtzeitraum an der bestehenden und  
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geplanten Bebauung erfül lt .  Im Nachtzeitraum treten bei dem Betr ieb der 

maschinentechnischen Einrichtungen keine Spitzenpegel oder tonale Ge-

räuschanteile auf.  

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

des Gewerbelärms ist der Tabelle 6  dieser Immissionsprognose zu entneh-

men. Die berücksicht igten Schal lquel len bei der Immissionsprognose des 

Lastfal les Gewerbelärm sind in der Anlage 5 dieser Immissionsprognose 

beigefügt.  

 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Immissionsprognose sind 

von der Genehmigungsbehörde abschl ießend zu prüfen.  

 

Der Anlage 6  zu dieser Immissionsprognose kann das Berechnungspro-

tokol l für die Tei l-Schal lquellen an einem maßgeblichen Immissionsort 

als Programmausdruck für maßgebl iche Schallstrahlen mit  folgenden 

Parametern entnommen werden. 

 
Lw  Schal l leistungspegel Lw ,A ,  L`w ,A ,  L``w ,A  [dB(A)] 

l /a Länge oder Fläche (m oder m²) 

K0  Raumwinkelmaß [dB], entspricht omega in 9613-2 

DC  Richtungswirkung [dB] 

Ad i v  geometrische Ausbreitungsdämpfung [dB] 

Aa tm  Luftabsorpt ion [dB] 

Ag r  Bodendämpfung [dB] 

A f o l  Bewuchsdämpfung [dB] 

Ah o us  Bebauungsdämpfung [dB] 

Ab a r  Abschirmung [dB] 

Cm e t  meteorologische Korrektur für Langzeitmittelungspegel [dB] 

 

 

8. Einwirkungen auf das Plangebiet  

 

In Bezug auf das Plangebiet „Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  der 

Gemeinde Neuhausen ob Eck muss ebenfal ls untersucht werden, ob inner-

halb des Plangebiets gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorl iegen. 
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8.1 Einwirkung Gewerbelärm 

 

Wie dem Bild 2  auf Seite 17 dieser Immissionsprognose entnommen werden 

kann, wird von der vorhandenen gewerbl ichen Nutzung außerhalb des Plan-

gebiets der Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 

bzw. geltende Immissionsrichtwert vergleichbar der Schutzbedürft igkeit  ei-

nes Mischgebiets im Tagzeitraum  von SOW = 60 dB(A) bzw. IRW = 60 dB(A) 

innerhalb des Plangebiets deut l ich um mindestens 5 dB unterschrit ten. Auf-

grund der großen Entfernung zu denen im Westen gelegenen gewerbl ichen 

Flächen von mindestens 450 Metern sind diese als nicht immissionsrelevant 

im Sinne der TA-Lärm zu bewerten.  

 

Wie dem Bild 3  auf Seite 18 dieser Immissionsprognose entnommen werden 

kann, wird von der vorhandenen gewerbl ichen Nutzung außerhalb des Plan-

gebiets der Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 

bzw. geltende Immissionsrichtwert vergleichbar der Schutzbedürft igkeit  ei-

nes Mischgebiets im Nachtzeitraum von SOW = 45 dB(A) bzw. IRW = 45 

dB(A) innerhalb des Plangebiets deut l ich um mindestens 5 dB unterschr it-

ten. Aufgrund der großen Entfernung zu denen im Westen gelegenen ge-

werblichen Flächen von mindestens 450 Metern sind diese als nicht immis-

sionsrelevant im Sinne der TA-Lärm zu bewerten.  

 

Es ist somit s ichergestel lt ,  dass innerhalb des Plangebiets „Einzelhandel an 

der Lenzinger Breite“ ,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse im Tag- und Nachtzeitraum vorhanden sind. 

 

 

8.2 Einwirkung Verkehrslärm 

 

Die Daten der Verkehrszählung auf der K5945 (Tutt l inger Straße) werden 

wie folgt ermittelt .   

 

Verkehrsdaten öffentliche Straßen 

Die Verkehrsdaten werden den aktuel len Veröffent l ichungen des Ministe-

r ium für Verkehr, Verkehrsministerium Baden-Württemberg,  entnommen, 

siehe Anlage 1.7 .  Das sich aus dem Plangebiet ergebende zusätzl iche Ver-

kehrsaufkommen gegenüber der Bestandssituat ion ist im Vergleich zum  
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Vorhandenen Verkehrsaufkommen vernachlässigbar und l iegt im Rahmen 

der Prognosegenauigkeit .   

 

Der den Anlagen 1.11ff  zu entnehmende Schwerverkehrsantei l muss nach 

den geltenden Regelungen in den Lkw-Antei l p1 und p2 aufgetei lt  werden. 

Dies erfolgt unter Berücksicht igung der Tabelle 2 der RLS19. 

 

Im Jahr 2023 sind die Verkehrszahlen der K5945 vom Verkehrsministerium 

BW ermittelt  und veröffent l icht worden, siehe Anlage 1.7 .   

 

K5945 östlich von Tuttlingen 

Die der Immissionsprognose zugrunde gelegten Verkehrsdaten werden dem 

obigen Daten der Zählstel le 84036 entnommen.  

 

 DTV2 0 23  = 4.863 Kfz/24 h 

 p1 , t a g  = 1,1 % p2 , t a g  = 4,4 % 

 p1 ,n a ch t  = 0,8 % p2 ,n a ch t  = 4,5 %. 

 

Die Richtgeschwindigkeit  auf der K5945 beträgt im immissionsrelevanten 

Bereich außerorts 80 km/h für Kfz unter 3,5 Tonne und anzusetzende 80 

km/h für schwerere Kfz und innerorts 50 km/h. Die Mehrfachref lekt ion wird 

berechnet zu 0 dB.  

 

Bei der städtebaul ichen Planung gibt es für die im Bebauungsplan „Einzel-

handel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck genann-

ten Schutzbedürft igkeit  vergleichbar der Gebietseinstufung Mischgebiet 

nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 folgende schal ltechnischen Orientierungs-

werte (SOW): 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 (50) dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll  der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öffent l icher Be-

tr iebe gelten. Der höhere Wert gilt  danach für die Geräuscheinwirkung des 

öffent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms.  
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Geräusche, die auf die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die nach 

Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschreitungen 

der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwegen ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen erschließen sich i.S.d. Te-

nors der Rechtsprechung bis zu den geltenden Immissionsgrenzwerten 

(IGW) der 16. BImSchV einer angemessenen Abwägung.  

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  64 dB(A) 

 nachts =  54 dB(A) 

 
Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau oder 

wesentl icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betroffenen 

Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte vorran-

gig Anspruch auf akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht ausreicht 

bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf passiven Lärmschutz haben. 

 

Der Beurtei lungspegel der Straßenverkehrsgeräusche wird für den Tagzeit-

raum überschlägl ich auf der sicheren Seite l iegend an der zukünft igen Süd-

fassade (südl ichen Baugrenze) des Baukörpers innerhalb des Plangebiets 

„Einzelhandel an der Lenzinger Breite“,  der Gemeinde Neuhausen ob Eck 

zu L r ,A  = 56 dB(A) und für den Nachtzeit raum zu L r ,A  = 50 dB(A) berechnet. 

Damit werden sowohl die Vorgaben der DIN 18005, Beiblatt  1 nicht über-

schrit ten und zusätzl ich die Vorgaben der 16. BImSchV deut l ich unterschr it-

ten. Es wirken somit keine schädlichen Geräuscheinwirkungen des Straßen-

verkehrs auf das Plangebiet ein.  

 

Im Sinne der DIN 4109 sind keine zusätzl ichen Vorgaben zur Gestaltung der 

Fassade zum Schutz gegen Außenlärm für die geplante Nutzung Verkaufs-

f läche bzw. Büronutzung festzusetzen.  
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Kal lstadt,  den 05. März 2026 
 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik  

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Diese Immissionsprognose besteht aus 56 Seiten 

und 6 Anlagen 


